
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Pendl, Mag. Gerstl 

Kolleginnen und Kollegen 

zum Bericht des Verfassungsausschusses (604 d.B.) betreffend die Regierungsvorlage eines 
Bundesgesetzes, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, 
das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, 
das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer
Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Land- und 
forstwirtschaftliche Landesvertragslehrpersonengesetz, die Reisegebührenvorschrift 1955, 
das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, das Pensions gesetz 1965, das 
Bundestheaterpensionsgesetz, das Bundesbahngesetz, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das 
Bundespensionsamtübertragungs-Gesetz, das Ausschreibungsgesetz 1989, das Bundes-
Personalvertretungsgesetz, das Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984, das 
Mutterschutzgesetz 1979, das Väter-Karenzgesetz, das Bezügegesetz, das 
Parlamentsmitarbeiterinnen- und Parlamentsmitarbeitergesetz, das Bundesbezügegesetz, 
das Klubfinanzierungsgesetz 1985, das Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz, das 
Einsatzzulagengesetz, das Militärberufsförderungsgesetz 2004, das Wehrgesetz 2001 und 
das Heeresgebührengesetz 2001 geändert werden (Dienstrechts-Novelle 2015) (585 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 2 Z 7 entfällt in § 12 Abs. 2 Z 4 die Wortfolge "für Frauen". 

2. In Art. 2 Z 22 wird in § 60 Abs. la Z 3 der Betrag ,,140,0 €" durch den Betrag ,,140,9 €" ersetzt. 

3. In Art. 2 Z 59 wird in § 169c Abs. 9 die Wortfolge "des Differenzbetrags zwischen dem Gehalt der 
Überleitungsstufe und dem Überleitungsbetrag" durch die Wortfolge "des Fehlbetrags vom 
Überleitungsbetrag auf das Gehalt der Überleitungsstufe" ersetzt. 

4. In Art. 2 Z 59 wird dem § 169c Abs. 9 folgender Satz angefügt: 

"Bei einer Prokuraturanwältin oder einem Prokuraturanwalt, der oder dem ein Gehalt nach § 16 Abs. 2 
des Finanzprokuraturgesetzes (ProkG), BGBI. I NT. 110/2008, gebührt, wird die Wahrungszulage 
abweichend von Z 1 mit 60% des Fehlbetrags bemessen." 

5. In Art. 2 Z 59 wird in § 16ge Abs. 6 der Punkt am Ende der Z 3 durch einen Beistrich ersetzt und 
vor dem Schlusssatz folgende Z 4 eingefügt: 

,,4. bei der Gegenüberstellung, sofern sie unter Berücksichtigung allfälliger Funktionszulagen oder 
Dienstzulagen nach § 105 erfolgt, für die Ermittlung der Bezüge in der anderen 
Verwendungsgruppe dieselbe Funktionsstufe oder Zulagenstufe maßgebend ist wie für die 
Ermittlung der Bezüge in der eigenen Verwendungsgruppe." 

6. In Art. 2 Z 59 wird dem § 16ge folgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) Bei einer übergeleiteten Beamtin oder einem übergeleiteten Beamten wird die Höhe einer 
allfälligen Zulage oder Abgeltung, für deren Bemessung der Vorrückungsbetrag maßgebend ist, mit der 
Maßgabe ermittelt, dass 

1. bis zur Vorrückung in die Überleitungsstufe der für die Beamtin oder den Beamten mit Beginn 
des Überleitungs monats maßgebende V orrückungsbetrag weiterhin maßgebend ist, 

2. der Vorrückungsbetrag nach Z 1 sich im selben Ausmaß ändert wie der Referenzbetrag seit 
Beginn des Überleitungsmonats und 

3. für die Dauer des Verbleibs in der Überleitungsstufe der Vorrückungsbetrag jener Betrag ist, um 
den das Gehalt ( einschließlich Wahrungszulage) den Überleitungs betrag übersteigt." 
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7. Art. 2 Z 60 lautet: 

,, 60. Dem § 170a werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt: 

,,(3) Die Möglichkeit zur Anpassung der Überleitungsbeträge und des Referenzbetrags durch 
Verordnung nach § 17 a Abs. 3 Z 2 PTSG bleibt von Abs. 1 unberührt. 

(4) Die Abs. 1 und 2 sind auf die Jahresentlohnung der Vertragslehrpersonen des 
Entlohnungsschemas II L nach § 44 VBG nicht anzuwenden."" 

8. In Art. 2 Z 63 entfallen in § 175 Abs. 81 Z 4 nach der Wortfolge "Unterabschnitt L samt 
Überschriften" der Beistrich und die Wortfolge ,,§ 170a Abs 3" und in § 175 Abs. 81 Z 5 wird nach 
der Wortfolge ,,§ 116d Abs. 3" die Wortfolge "und § 170a Abs. 3 und 4" eingefügt. 

9. In Art. 3 erhält die bisherige Z 19a die Ziffernbezeichnung " 19b", vor der neuen Z 19b wird 
folgende Z 19a eingefügt: 

,,19a. Die Tabelle in § 44 erhält folgende Fassung: 

in der 
für Unterrichtsgegen- für jede 

Entlohnungsgruppe 
stände der Lehr- Jahreswochenstunde 

verpflichtungsgruppe Euro 

Iph 2316,0 
I 1 776,0 

II 1 682,4 
III 1 598,4 

I 1 IV 1389,6 
IV a 1 453,2 
IV b 1 486,8 

V 1332,0 
1 2a 2 1 176,0 
12a 1 1 100,4 
12b 1 970,8 

13 888,0" 

10. In Art. 3 Z 47 lautet § 100 Abs. 72 Z 3: 

,,3. § 44 und § 47a Z la mit 1. März 2015," 

11. Art. 4 Z 15 lautet: 

,,15. § 211 a wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: 

,,§ 211a. Die Bediensteten nach § 1 Abs. 1 werden nach den §§ 169c, 169d und 16ge GehG 
übergeleitet. Abweichend von diesen Bestimmungen gelten dabei die Gehaltsgruppen als 
Verwendungsgruppen und das Ausmaß der nach § 169c Abs. 9 GehG gebührenden Wahrungszulage wird 
bei den Gehaltsgruppen R la, R Ib, R lc, R 2, R 3 sowie St 1, St 2 und St 3 mit 60% des Fehlbetrags vom 
Überleitungsbetrag auf das Gehalt der Überleitungsstufe bemessen. 

Anrechnung von Zeiten der Gerichtspraxis 

§ 211b. Bei Bediensteten, bei denen das Besoldungsdienstalter nach § 12 GehG festgesetzt wird, 
sind Zeiten der Gerichtspraxis als Zeiten nach § 12 Abs. 3 GehG anrechenbar, soweit sie die Dauer nach 
§ 5 Abs. 2 des Rechtspraktikantengesetzes (RPG), BGBl. Nr. 644/1987, überschreiten."" 

12. In Art. 4 Z 17 wird in § 212 Abs. 64 ZIder Ausdruck ,,§ 211a" durch den Ausdruck ,,§ 211a, 
§ 21lb samt Überschrift" ersetzt. 

13. Art. 15 Z 2 lautet: 

,,2. § 5 Abs. 3 entfällt. " 

14. In Art. 15 Z 3 werden in § 15 Abs. 5 die Wortfolge "bis 3" durch die Wortfolge "und der Entfall 
von § 5 Abs. 3" und das Wort "tritt" durch das Wort "treten" ersetzt. 

COIJ1 d/tc,t::;frr"---

·��4'--

AA-87 XXV. GP - Abänderungsantrag  (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



Zu Art 2 Z 22 ( §  60 Abs. la Z 3 GehG): 

Beseitigung eines Redaktionsversehens. 

Zu Art 2 Z 59 (§ 169c Abs. 9 GehG): 

3 von 3 

Begründung 

In der vormaligen Fassung wurde für die Bemessung der Wahrungszulage 2 eine andere Terminologie 
verwendet als für die Wahrungszulage 1 in § 169c Abs. 6. Das hat zu technischen Problemen vor allem 
im Post- und Telekombereich geführt, da es hier aufgrund der vom Bund zeitlich abweichenden 
Bezugsanpassungen in Verbindung mit der kaufmännischen Rundung der Bezugsansätze im Rahmen der 
Novelle im Februar 2015 zu (geringfügigen) negativen Differenzbeträgen kommen kann. Nunmehr soll 
dieselbe Terminologie ("Fehlbetrag") wie im Abs. 6 verwendet werden. Damit ist klargestellt, dass es zu 
keinen negativen Bezugsbestandteilen - also Abzügen - kommen kann. 

Zu Art 2 Z 59 ( § 16ge Abs. 6 GehG): 

Mit der Ergänzung wird sichergestellt, dass Verwendungszulagen und Ergänzungszulagen bzw. im Post
und Telekombereich die Dienstzulagen im Überleitungs-Zeitraum auch dann korrekt berechnet werden, 
wenn Funktionszulagen oder im Post- und Telekombereich die Dienstzulage nach § 105 GehG bei der 
Berechnung zu berücksichtigen sind. Ohne eine entsprechende Klarstellung wäre nicht geregelt, welche 
Funktionsstufe bzw. Zulagenstufe für den Vergleichsbezug heranzuziehen ist. Ein Unterbleiben der 
Klarstellung würde sich nachteilig auf die Bezüge der Bediensteten auswirken. 

Zu Art 2 Z 59 ( § 16ge Abs. 7 GehG): 

Durch die Neufassung der Gehaltstabellen im Rahmen der Novelle im Februar 2015 haben sich auch die 
Vorrückungsbeträge verändert. Das hätte Auswirkungen auf alle Bezüge, die sich nach 
Vorrückungsbeträgen bemessen, wie insbesondere Funktionsabgeltungen. Daher soll durch entsprechende 
Übergangsbestimmungen sichergestellt werden, dass diese Abgeltungen und Zulagen für den 
Übergangszeitraum weiterhin in bisheriger Höhe gebühren (valorisiert mit dem Referenzbetrag). 

Zu Art. 2 Z 60 (170a Abs. 3 und 4 GehG) und Art 3 Z 19a (§ 44 VBG): 

Die bisherige Formulierung zur Gehaltsvalorisierung in § 170a GehG hat nur die in Euro-Beträgen 
angeführten Monatsentgelte und Gehälter umfasst. Vertragslehrpersonen des Entlohnungsschemas 11 L 

erhalten aber keine in Euro-Beträgen angeführten Monatsentgelte, sondern eine Jahresentlohnung. 
Dementsprechend waren sie von der bisherigen Formulierung nicht erfasst. Daher sollen mit 
1. März 2015 die Beträge für diese Bedienstetengruppe direkt durch eine neue Tabelle angepasst werden. 

§ 170a GehG wird um eine dementsprechende Klarstellung in Abs. 4 ergänzt, Abs. 3 bleibt unverändert. 
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